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Öffentlichkeitsbeteiligung:
Back to Basics
Drei Schlaglichter »If you get back to basics, 
you start to give your 
attention to the simplest 
and most important 
matters after ignoring 
them for a while«  
(Cambridge Dictionary | https://dictionary.cambridge. 
org/de/worterbuch/englisch/back-to-basics) 



Öffentlichkeitsbeteiligung in der Stadtentwicklung: 
Back to Basics. Zwei Schlaglichter auf die deutsche 
Beteiligungslandschaft im Planungskontext

Vorab | Wovon ist (nicht) die Rede 

1 | »Dienst nach Vorschrift« – ohne Vorschrift. 
Neue Blicke auf alltägliche Beteiligung in Prozessen 
verbindlicher Bauleitplanung 

2 | »Wünsch-Dir-was«. Oder: »Ich war schon oft 
auf Veranstaltungen wie dieser« 
Beteiligungsangebote in informellen 
Planungsprozessen 

Folgerung(en) | Back to Basics



vorab| Wovon ist (nicht) die Rede?



vorab| Wovon ist (nicht) die Rede?



Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

Dienst nach Vorschrift 
ohne Vorschrift

1



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB

(Frühzeitige) Öffentlichkeitsbeteiligung im BauGB:

ist historischer Ausgangspunkt planungsbezogener  
Beteiligung

Warum?

und markiert mit der Verpflichtung zur frühzeitigen, 
vollständigen und verständlichen Information 
Kern und Voraussetzung allen Beteiligens 

Abb. Stadt Essen
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(Frühzeitige) Öffentlichkeitsbeteiligung ist von hoher 
Alltagsbedeutung, denn sie

Warum?
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(Frühzeitige) Öffentlichkeitsbeteiligung ist von hoher 
Alltagsbedeutung, denn sie

Warum?

… ist notwendiger Bestandteil von  
alltäglichen Planungsverfahren (und nicht nur ein – ins  
Benehmen einzelner Kommunen gestelltes –  gelegentliches Angebot)
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB

(Frühzeitige) Öffentlichkeitsbeteiligung ist von hoher 
Alltagsbedeutung, denn sie

Warum?

… ist notwendiger Bestandteil von  
alltäglichen Planungsverfahren (und nicht nur ein – ins  
Benehmen einzelner Kommunen gestelltes –  gelegentliches Angebot)

… hat lebensweltliche Substanz (zumindest für die  
im Einzungsbereich der Planungen lebenden  
Menschen), denn hier haben Pläne rechtliche,  
ökonomische und bauliche Konsequenzen.



§| »Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Kurzer Blick ins Gesetz

§ 3 (1)  BauGB: Die Öffentlichkeit ist möglichst 
frühzeitig …öffentlich zu unterrichten; ihr ist 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu 
geben. 

§ 3 (2)  Die Entwürfe der Bauleitpläne sind …im 
Internet zu veröffentlichen… in der Bekannt-
machung ist darauf hinzuweisen, dass Stellung-
nahmen …abgegeben werden können, 

§ 4 (1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung dienen insbesondere  
der vollständigen Ermittlung und zutreffenden 
Bewertung der von der Planung berührten Belange 
und der Information der Öffentlichkeit.
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zweistufige Beteiligung im Planungs-Verfahren
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»informelle« Verfahren zum Einsatz kommen)
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Warum?

…weil frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vielfach 
missverstanden – und in der Folge missachtet wurde.

Die Vorschriften des Gesetzes bieten keine  
Möglichkeiten zu sinnvoller Gestaltung (sie seien zu 
»formell« und daher müssten außerhalb der gesetzlichen Prozeduren 
»informelle« Verfahren zum Einsatz kommen)

Vorurteil:

Tatsächlich aber:
»Gesetzliche Form- und Fristvorschriften gibt es 
für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nicht,  
so dass die praktische Ausgestaltung der  
Gemeinde überlassen bleibt.« 
(Jeromin BauGB § 3 Rn. 4, ähnlich auch Krautzberger Rd. 18 u.a.).  
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Blicke in die Praxis

Die Untersuchung von 100 Verfahren…
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Die Untersuchung von 100 Verfahren…
vermittelt ein 
repräsentatives 
Bild von der 
tatsächlichen 
Nutzung der 
Gestaltungs-
freiheiten, die 
das BauGB für 
die frühzeitige 
Beteiligung 
bietet – und…



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis

Die Untersuchung von 100 Verfahren…
vermittelt ein 
repräsentatives 
Bild von der 
tatsächlichen 
Nutzung der 
Gestaltungs-
freiheiten, die 
das BauGB für 
die frühzeitige 
Beteiligung 
bietet – und…

gibt damit auch Hinweise auf das 
planungsbezogene Beteiligungs-
verständnis in deutschen 
Kommunen
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Blicke in die Praxis

erster Befund: Beteiligung trotz »Befreiung« 
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Blicke in die Praxis

erster Befund: Beteiligung trotz »Befreiung« 

Obwohl in »beschleunigten« und »vereinfachten« 
Verfahren auf die frühzeitige Öffentlichkeits- 
beteiligung verzichtet werden kann, wurde sie in  
20% der von uns erfassten Verfahren dennoch  
durchgeführt.
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis

erster Befund: Beteiligung trotz »Befreiung« 

Obwohl in »beschleunigten« und »vereinfachten« 
Verfahren auf die frühzeitige Öffentlichkeits- 
beteiligung verzichtet werden kann, wurde sie in  
20% der von uns erfassten Verfahren dennoch  
durchgeführt.

»Wir haben nichts gewonnen, wenn wir auf 
diesen Schritt verzichten.«  
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: »Unterrichtung«

Formen & Inhalte der Benachrichtigung/Auslegung



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: »Unterrichtung«

Formen & Inhalte der Benachrichtigung/Auslegung

• 84%  digital (für 3(2) vorgeschrieben) 
• knapp 5% nur analog (Schaukasten/Amsstube) 
• einige ganz ohne Informationsorte 
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• knapp 5% nur analog (Schaukasten/Amsstube) 
• einige ganz ohne Informationsorte 

• knapp zwei Drittel bereits »fertig« erscheinende 
Planentwürfe in der «Zeichensprache« der  
Bauleitplanung (verständlich? frühzeitig?)
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: »Unterrichtung«

Formen & Inhalte der Benachrichtigung/Auslegung

• 84%  digital (für 3(2) vorgeschrieben) 
• knapp 5% nur analog (Schaukasten/Amsstube) 
• einige ganz ohne Informationsorte 

• knapp zwei Drittel bereits »fertig« erscheinende 
Planentwürfe in der «Zeichensprache« der  
Bauleitplanung (verständlich? frühzeitig?)

• nur in etwa 20% Bemühungen um für Laien 
verständliche zeichnerische/textliche Darstellung  
zu erkennen
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: »Äußerung«,»Erörterung«

»Gelegenheit zur Äußerung« 
• schriftlich dominiert (93%) 
• 71% schriftlich auch digital möglich
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Blicke in die Praxis: »Äußerung«,»Erörterung«

»Gelegenheit zur Äußerung« 
• schriftlich dominiert (93%) 
• 71% schriftlich auch digital möglich

»Gelegenheit zur Erörterung« 
• mündlich im Amt dominiert (82%) 
• auf den ersten Blick erstaunlich: nur in etwa  
einem Viertel der Fälle finden Versammlungen statt 
(mit zum Teil guten Gründen: enger Betroffenenkreis, Aufwand  
steht nicht im Verhältnis zum Ertrag, geringes öffentliches Interesse) 



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: »Äußerung«,»Erörterung«

»Gelegenheit zur Äußerung« 
• schriftlich dominiert (93%) 
• 71% schriftlich auch digital möglich

»Gelegenheit zur Erörterung« 
• mündlich im Amt dominiert (82%) 
• auf den ersten Blick erstaunlich: nur in etwa  
einem Viertel der Fälle finden Versammlungen statt 
(mit zum Teil guten Gründen: enger Betroffenenkreis, Aufwand  
steht nicht im Verhältnis zum Ertrag, geringes öffentliches Interesse) 

»Machen wir immer so« 
Lokale Standardverfahren dominieren. Differenzie- 
rungen (nach Bedeutung, Konflikthaftigkeit etc.) sind selten. 



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: Qualität der Information

»frühzeitig« 
• In etwa 75% der Fälle bereits detailliert ausgearbei-
tete, als Entwurf deklarierte Bebauungspläne… 
(keine Alternativen oder Spielräume erkennbar…) 

»vollständig« 
• sehr heterogen, von »sparsam« bis »Überflutung« 
aber: 

»verständlich« 
• »Zeichensprache« der Bauleitplanung für Laien  
unverständlich, dito textliche Erläuterung 
• Bemühungen um Verständlichkleit stellen  
Ausnahmen dar… 
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: Haltungsfragen

Es dominieren defensive und passive Haltungen: 
• »Stellungnahmen gegen einen Plan können schriftlich [...] 
vorgebracht werden«  
• »auf Verlangen wird der Plan erläutert«  

Einladende Haltungen, die zur Teilnahme motivieren, 
bilden die Ausnahme (rund 10%)



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
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In drei Worten zusammengefasst 
»überwiegend wenig ambitioniert«  
(Decker/Selle 2023: 42) 
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Blicke in die Praxis: Haltungsfragen

Seit 1982 kaum verändert: 
»Die Informationspraxis bleibt offenbar sehr stark der 
alten Form passiver Informationsgewährung 
verhaftet.« (Evers et. al. 1982: 67)  

In drei Worten zusammengefasst 
»überwiegend wenig ambitioniert«  
(Decker/Selle 2023: 42) 

Es dominieren defensive und passive Haltungen: 
• »Stellungnahmen gegen einen Plan können schriftlich [...] 
vorgebracht werden«  
• »auf Verlangen wird der Plan erläutert«  

Einladende Haltungen, die zur Teilnahme motivieren, 
bilden die Ausnahme (rund 10%)
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»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
Mehr zum Thema

Wir ernten doppelt 
(Bericht über digitale 
Öffentlichkeitsbeteiligung) 
in Forum Wohnen und 
Stadtentwicklung H. 5/21
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Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
beunruhigte Frage



1|»Dienst nach Vorschrift ohne Vorschrift« 
Neue Blicke auf § 3(1) BauGB
beunruhigte Frage

Könnte es sein, dass unser Bild der Beteiligungs-
landschaft in Deutschland von Ausnahmen geprägt ist – 
während die Alltagspraxis in vielen Gemeinden und 
alltäglichen Verfahren tradionellen Haltungen verhaftet 
bleibt?



»Wünsch-Dir-was«  
Oder: »Ich war schon oft auf 

Veranstaltungen wie  
dieser…«

2







Was sind die Probleme einer solchen Beteiligung?



Wer so fragt, erzeugt eine Wünsch-Dir-was-
Mentalität – und



… erhält Hunderte wenn nicht Tausende Ideen, 
Erwartungen und Wünsche, die nur enttäuscht 
werden können… 



zudem werden völlig falsche Bilder von 
Stadtentwicklung erzeugt, denn dabei stehen 
sich nicht »Stadt« und »Stadtgesellschaft« 
gegenüber, sondern

»DIE Stadt« »DIE Bürger«



eine Vielzahl von Akteuren, die auf Entwicklungen 
einwirken, Rechte haben, Ressourcen beisteuern …



Bürgerinnen & Bürger, 
die nicht mitwirken, 
aber betroffen sein 

könnten

Anwohnerinnen & 
Anwohner

Bürgerinnen & 
Bürger, die auf 

dem Areal eigene 
Projekte 

realisieren wollen

Bürgerinnen & 
Bürger, die sich 

allgemein für das 
Projekt 

interessieren

BürgerInAktion

Baugemein-
schaften

eine Vielzahl von Akteuren, die auf Entwicklungen 
einwirken, Rechte haben, Ressourcen beisteuern …



diverse 
Fachgut-

achter 

Kredit- 
institute 

Klinikum 
Bremen 
Mitte

Gesund-
heit Nord 

Klinikverbund 
Bremen 

GEG 
Grundstücksentwick-

lung Klinikum 
Bremen-Mitte GmbH 

& Co. KG 

beauf-
tragte 
Planer 
z.B. Carsten 

Lorenzen u.a. 

Geschäfts- 
besorger 
Hamburg-Team, 

Projekt-
entwickler 

Wohnungs-
unternehmen

Potenzielle 
Investoren 

und 
Interessenten

Parteien 

Senatorin 
für 

Finanzen 

SUBV 
Der Senator für 

Umwelt, Bau und 
Verkehr 

FB Umwelt 

FB Bau- 
und Stadt-

entwicklung 

Orts-
amt 

Mitte/
östl. 

Vorstadt 

Verkehr

Wohnungswesen

Planung, 
Bauordnung 

Mitte 
Beirat 

östl.Vor-
stadt 

Bremische 
Bürger-
schaft 

Deputation 
Umwelt, Bau, 

Verkehr, 
Stadtentwicklung 

und Energie 

Vorbereitungs-
kreis

diverse Verbände/
Architekten-
kammer etc.

ADFC, Recht auf 
Stadt, Kultur-

initiativen

Bürgerinnen & Bürger, 
die nicht mitwirken, 
aber betroffen sein 

könnten

Anwohnerinnen & 
Anwohner

Bürgerinnen & 
Bürger, die auf 

dem Areal eigene 
Projekte 

realisieren wollen

Bürgerinnen & 
Bürger, die sich 

allgemein für das 
Projekt 

interessieren

BürgerInAktion

Baugemein-
schaften

eine Vielzahl von Akteuren, die auf Entwicklungen 
einwirken, Rechte haben, Ressourcen beisteuern …

http://www.bauumwelt.bremen.de/
http://www.bauumwelt.bremen.de/
http://www.bauumwelt.bremen.de/


… deren Belange und Interessen »gegeneinander 
und untereinander« abgewogen werden müssen



Bäume erhalten

Selbst die Wunschlisten stecken voller nicht 
vereinbarer Gesichtspunkte, konfligierender Ziele, 
gegensätzlicher Interessen
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Bäume erhalten

Selbst die Wunschlisten stecken voller nicht 
vereinbarer Gesichtspunkte, konfligierender Ziele, 
gegensätzlicher Interessen

z.B. sind viele preiswerte 
Wohnungen, viel Grün inkl. 
Erhalt aller Bäume, keine 
dichte Bebauung etc…  
nicht ohne schmerzhafte 
Konflikte auf einem 
Grundstück zu realisieren.



»Ich war schon oft auf 
Veranstaltungen wie dieser.



»Ich war schon oft auf 
Veranstaltungen wie dieser.

Herausgekommen ist 
nie etwas …



»Ich war schon oft auf 
Veranstaltungen wie dieser.

…Warum 
sollte es diesmal 

anders sein?«

Herausgekommen ist 
nie etwas …



Die Vermehrung von  
nachhaltig wirkungslosen 

 Teilhabe-Angeboten mindert 
Misstrauen und 

Planungsverdrossenheit 
nicht, sondern wird sie eher 

fördern.
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… mehr versprochen als zu halten ist 
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… die Pluralität der Interessen und Akteure nicht 
sichtbar gemacht
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… mehr versprochen als zu halten ist 

Bei Beteiligungen dieser Art wird

… die Pluralität der Interessen und Akteure nicht 
sichtbar gemacht

… der Zwang zum Kompromiss und die 
Rollenverteilung in konsultativen Beteiligungs-
prozessen nicht hinreichend dargestellt

also ist dringend von ihnen abzuraten! 



Folgerungen:  
Weniger ist mehr…
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sondern im beharrlichen Bemühen um die 
kommunikative Kultur  
vor Ort

Nachhaltige Öffentlichkeitsbeteiligung findet  
seinen Ausdruck nicht in gelegentlichen  
»Beteiligungs-Events« 
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Lassen Sie uns also

• auf unrealistische Beteiligungsversprechen 
und substanzlose Inszenierungen verzichten 
denn nur so kann man Vertrauen gewinnen

• rechtzeitig, mit langem Atem, vollständig, 
verständlich und verlässlich informieren,  
denn das ist die Basis für alle weiter gehenden dialogischen 
Bemühungen 

• Pluralität von Akteuren & Interessen und die 
Notwendigkeit des Äbwägens sichtbar machen,  
denn das ist Grundlage allen demokratischen Handelns



Das geht… 
zum Beispiel mit »Foren«, in denen 
unterschiedliche Sichtweisen authentisch 
eingebracht und zwischen den Akteuren erörtert 
werden



Das geht… 
auch in der Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
Bauleitplanung – auch und besonders online





Alle, die Monopoly kennen, 
wissen, dass das nicht 

als Rückschritt verstanden werden 
muss, sondern auch ein 
Fortschritt sein kann: 



»Rücke vor auf 
Los…« 
(back to basics)


